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RS OGH 1998/12/18 6Ob285/98z
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.12.1998

Norm

ABGB §94

ABGB §140 Aa

ABGB §140 Ba

ABGB §140 Bc

ABGB §140 Bd

Rechtssatz

Der Unterhaltsanspruch eines Ehegatten auf Taschengeld kann wegen der freien Verwendungsmöglichkeiten zur

Erfüllung von Unterhaltsansprüchen von Kindern herangezogen werden. Er setzt ein über dem Durchschnitt liegendes

Einkommen des Ehegatten (Alleinverdieners) voraus. Exekutiv betriebene Schulden können zur Verneinung eines

Taschengeldanspruchs führen.
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